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j 102 3tfuftrirte f&tceijeri

Umfang unb SHScth, eintreffen merben. ®ie mit ber Konturrenz »er«
bunbene RuSftellung wirb im ©roggerzoglicgen Crangerie=@ebäube

ju Karlsruhe ftattfinben unb »orauSficgtlicg Sötitte 3uli eröffnet mer»
[ ben. Ruger ben fertigen Kunftfcgmiebearbeiten foü ficg gleichzeitig —

jebotg auger SHSettberoerbung ftetjenb — eine RuSftettung »on Original
©ntwürfen, fomie alter namhaften 3üuftraiionSroerte über Kunft»
fchmiebetecgnit, aucg '-Photographien älterer unb neuerer Arbeiten an»
fdgliegen, urn bem bie RuSftellung bejucgenben Sacgntanne möglicgft

I »iet RnregenbeS unb ©egenSmertgeS ju bieten unb bemfetben gleicg»

Zeitig einen ÇinmeiS auf bie »organbenen §ülfbmittel unb 33orbiIber

Zu geben. SBir erwarten, eS »erben aucb »iele fcgmeizerijcge ©cgmiebe»
unb ©cgloffermeifter biefe tunftgemerblicge fjacgauëftellung befucben.

Ifftjiellt ölitttjeilungen tuts htin fdjmety (SciucrliEuccciii.

Stveiétfdfjrcibcn 9ïr. 74
betreffenb ben (Sntrourf eineê fmnbelsoertraßeS jwifdjen bec

©djmetj unb ©elßten.
Rn bie Seit ion en beS fcgmeiz- ©emerbeoereinS.

StBertge VereinSgenoffen
2Öät)renb mir bamit bejc^äftigt finb, in Vezug auf ben £>anbels=

»ertrag mit italien auf ©runblage ber uns zugegangenen Seriate
ein ©utacgten an baS fdjmeij. §anbelSbepartement auszuarbeiten, wer-
ben mir »on Setjterem neuerbingë mit bem Auftrage beegrt, bie Rn»
fixten ber jcfjmeijerifctjen ©ewerbetreibenben einzuholen über einen »on
ber belgifcgen Regierung bem g. Vunbeëratge übermittelten ©ntmurf
zu einem jtbroeizerijcb'belgijchen§anbelë»ettrag auf bem
Suge ber SDÎeiftbegûnftigung.

®er SreunbjchaftS», RieberlafjungS» unb §anbelë»ertrag z»if<gen
ber ©cgtoeiz unb SBelgiett »ont 11. ®ezember 1862 ift tom jcgroeiz.

Vunbeëratge im 3agre 1878 gefüttbet morben unb ber ®ermin, auf
welken geftinbet worbeit, ift am 18. Rooember 1879 abgelaufen.
Swiften beiben Regierungen ift aber bann bas Uebereinfommen ge»

troffen morben, bafi »om Rblauf beS Vertrages an in Vezug auf bie

Recgtsoergältnijfe, melcge in bemfelben geregelt morben fittb,*) beibe

Staaten fid) gegenfeitig auf bem guge ber ©leictjftellung mit ber meift«
begünftigten Ration beganbeln. ®iejeS Uebeteinlommen bauert bi§

I jum Rbjcglug eineS neuen Vertrages, beziegungStoeife bis }unt SÄücf»

tritt eines ber beiben ©geile.
Sin neuer, föfter Vertrag an Stelle biejeS UebereinlommenS

fdjeint nun »on ber belgijcfjen Regierung als Vebürfnig erfannt mor«
ben ju fein. 6§ ift mol)l zu beacgten, bag ein RleiftbegünftigungS»
»ertrag unît nicht ein ïarifoertrag »orgefchlagen wirb. Schlimme
©rfagrungen mit anbern VeriragSlänbern gaben in »ielen 3nbuftrie«
uni» ©emerbejmeigen ber Sdjroeiz ein Rligtrauen gegen bie SReift»

begünftigungsttaufel gejdjaffen; es wirb »ietfach bie Rîeinung aus»
gefprocgen, bag alle bezüglichen Verträge jo balb wie thunlich ge=

lünbigt unb in ©arifoerträge umgemanbelt merben füllten. Söenn mir
in ber »orliegenben Stage auch nicht »Ott oornherein biefen Sianb»
punit einnehmen wollen, fo erfdjeint es uns boch notgmenbig, in erfter
üinie bie Veredjtigutig folcger Rnfcgauungen grütiblid) ju prüfen unb
fich zu fragen, ob zu einer Seit, ba »erfchiebene anbete §anbelS»er«
träge in grage gefteüt finb (®eutfdjlanb, Defterreicg, Italien) ber 51b»

fdjlug neuer §anbelS»ertrüge auf ber VafiS ber SDÎeiftbegûnftigung
opportun fei. 6§ ift bieS eine prinzipielle grage, beren Veantmortung
»on grögerer ©ragroeite fein bürfte.

SüßaS fpejiell ben §anbels»ertrag mit Belgien anbetrifft, fo ift
mogl anzunehmen, bag bas fegmeiz. Kleingeroerbe, beffen 3ntereffe
unfer Verein »or Rüem ju »ertreten berufen ift, mit biefent Staate
leinen grogen Verfegr unterhält, immerhin mögen einzelne Sßrobu»

Zentett fpejieUer Rrtilel bei einem folgen VertragSBergältnig feljr inte»

reffirt unb beSgalb zur Reugerung bezüglicher SHSünfcge »eranlagt
fein. 3m Uebrigen ift zu fagen, bag bie fegroeiz. ®£portartilel nach

^Belgien, mit RuSnagme einiger ^olzmaaren, faft auSfdjlieglicg ber

3nbuftrie entflammen äBichtig ift aber auch für unfer ©emerbe inS»

befonbere ber Import »on Roh probutten unb § ü If S ft of f e n :

Koljlen, ®ifen, ©lab, Seber, fomie einiger ffionfurrenzartilel,
wie ®ijenmaaren, ©laSmaaren, ^uftrumente, ®h»uwaaren tc. ®S wirb
ZU unterjuchen fein, mie ber mitfolgenbe belgijche 3oHtarif in ben

betreffenben Rrtileln fich äu unferem ©emerbe fteüe unb welche 93or=

theile auS bent »orgefchlagenen SBertrage erma^fen lönnten. ®a§
gegenwärtig in Kraft beftegenbe Uebereintommen fäUt in Solge all»

fälligen RücltritteS be§ einen ober anbern ber beiben Kontrahenten
fofort batjin, menn ni^t ein ®ermin »orbehalten mirb. Snt »orlie»

genben ©ntmurf (Rrt. 15) ift bagegen eine SkrtragSbaucr »on 10

fahren mit nadhberiger Küttbbarleit auf 1 3af)r »orgefehen.
Söohl zu beachten ift, bag bie Rleiftbegünftigung auch ®ezug

*) Ruger ben gewöhnlichen ffreunbfchaftSgarantien, RieberlaffungS»
unb §anbelS»erhältniffen fpezieH bie götle, SBehanblung ber äBaaren»

mufter, gulaffung anonpmer fmnbelS», Stnbuftrie» ober ginanzgefeü»
Schäften unb bie gegenfeitige Vertretung burch Konfuln.

^anbtDerfer»3«itu«9-

haben foil auf bie Xapfreigeit belgifchcr §anbelSreifen*cer in ber Sehmeiz
unb umgetehrt.

$em Ruftrage beS §anbetsbepartements nachlommenb, laben mir
bie SeltionSBorftänbe ein, alle in ihrem ^Bereiche »ohnenben ©emerbe»
treibenben, welche muthmaglict) mit ^Belgien im Verlehre ftehen, auf
biefe ©elegenheit, ihre jfntereffen zu magren, aufmertjam machen zu
wollen. ®S gefthäge bieS mogl am heften bur^ Iteberfenbung unten»
ftegenben gragenfcgemaS*), »on welchem Sjemplare in erforberlicger
Rnzagl »on unferem Selretariate bezogen merben tonnen. 3m Sn»
tereffe ber ©aege foüten auch bie betreffenben Rbreffen mitgetgeilt
merben, bamit bas Selretariat allfällig weitere Rufjcglüffe zu geben
im ©tanbe ift unb eine etma nötgige Srinnerung an ben SinfenbungS»
termitt birett ejpebiren lann.

Ruch bei biefer ©rgebung ift es münfcgenSmerth, bag bie Vericgt»
erftatter bie einzelnen Rntmorten einläglicg unb moglbegrünbet ab»

geben unb Wo möglich bureg Saglen ober ©eifpiele aus bent ©e»
fcgäftSleben »eranfcgaulicgen. RüfäHige Söüttfche foüten möglicgft be»

ftimmt lauten, bamit mir bei RuSarbeitung unfereS ©ericgteS gehörig
auf biefelben fugen unb präzife Vorfcgläge formuliren tönnen. ®ag
mir bei aüen Rngaben wahrheitsgetreue unb objeltioe ®arfteüung »or»
ausfegen tnüfjen, ift felbftoerftflnblicg.

gür aüfäüige RuSlunftSertgeilung ftegt unfer Selretariat zur Ver»
fügung; bafelbft tönnen aueg Sjemplare beS §an»elS»ertragSentmurfeS
unb beS belgifcgen SoötarifeS, fo weit ber Vorrath reiegt, bezogen
merben.

SBir erfuegen bringenbft, bie einlangettben Rntmorten bis fpäteftenS
©nbe 3uni unb zu><n birett an baS Setretariat zu übermitteln.

©löge auig biefe neue Rufgabe »on aüen Vetgeiligten in einer
SÜBeife geförbert unb gelögt merben, bie unfertn Vereine zur ®gre unb
bem fegmeizerifegen ©emerbeftanbe zum Rügen gereicht.

§"ihachturigS»oUft
3ür ben leitenben RuSfcgug:

®er ©rüfibent: ®r. 3- ©töftel.
®er eefretär: SBertter Jîre6g.

*) g r a g e it :

A. Sinfugr ber ©egmeiz aus Velgien.
1) UBelcge Rogftoffe ober §albfabrifate gaben ©ie bis fegt auS

Velgien bezogen ober beziehen laffen
•2) Stegen 3gnen für biefelben anbere VezugSlänber zu gleich

günftigen Vebingungen zur Verfügung unb melcge?
B. RuSfugr ber ©egmeiz naeg Velgien.

3) galten ©ie ben beftegenben belgifcgen Soütarif für ben Rbfatj
ber Vrobutte 3greS ©emerbeS als günftig

C. RügemeineS.
4) galten Sie überhaupt ben »orliegenben ©ntmurf eineS §anbel§»

»ertrageS mit Velgien als für igt- ©emerbe im Vefonbern ober für
bie fegmeizerifege VoHsmirtgfcgaft nüglicg ober fcgäDlicg?

5) Können ©ie bureg betaiüirte RecgitungSbeijpiele »eranfigau»
liegen, bag unb in mie meit bie SflrobuftionSoergältniffe 3greS ©e»
merbeS in bemfelbett §anbelSartilel in ber ©egmeiz ungünftiger finb
als in Velgien (}. V. in Solge tgeureren Rohmaterials, gögerer Rr»
beitSlögne, ungünftiger graegtoergättniffe ic.? (®erartige RecgnungS»
beifpiele finben fieg in unferm Kreisfcgreiben Rr. 62, melcgeS »om
Selretariat gratis bezogen merben lann.)

6) §aben Sie einen nachtgeiligen @influg auf 3gt ©emerbe bureg
bie Konlurrenz belgifcger §anbelSteifenber empfunben

7) §aben Sie meitere äBünfcge ober Vemertungen zu §anben ber
VunbeSbegörben geltenb zu maegen?

Submifftorts=2ln3eiger.
güc einen ®of)f>el»9lcubo« int Stabtbqir! St. ©aHett

werben folßenbe 3hbeiten gur Sîonfurreng auSgefd^rieben: @rb=, 3J?aurers, Stein«
bauer«, ©bPfcr«, 3itttmer«, Schreiner«, ©lafer«, 2)ecEer=, ^lafcbner« unb Sdjloffer«
Weiten, güatt unb SBaubefcgrieb tönnen bei §etrn 3afob Steiger zum „Sonnen»
giigei", S(einberg»îablat. eingefegen merben unb wirb jebe gemiinfegte Üluätunft
ertgeilt unb nimmt Offerten entgegen

3. §uber, ®aumeifter, zum ©riintgat, Sanggaffe.

Rusfrfiret6itttR üott ©au» unb ^nflultationsarbciten.
3um ïieubau beS „fpotei 2J!eirlitgen" in SKeiringen finb zu bergeben: 1) bie

®»»fer» unb SDiaterarbeiten, 2) bie Scgreinerarbeiten, 3) bie SnftaHationSarbeiten für
eine ©aëbeleudjtung Doit 60 bis 80 flammen. 5ßläne unb 2)eoife finb beim Unter«
äeicfjneten eingufeben, roelcber weitere Stuêfunft erteilt. ©ingabSfrift bis unb mit
20. 3uni fünftig.

ïgun, 26. ®tai 1887. 3- äüers, ütregitett.

fragen
jur Söcantüjortung bon Sü^bcrftäiibigcn.

50. Süöelcge gabril liefert für äBieberoerläufer am biüigften
©refcgmafcginen-Stiften ober =3ägtte uttb ametilanij^e ©abeln?

S. in St.
51. Süßer liefert SEßafferpumpen für Vierpreffiottett? M. irt 0.
52. Sffler liefert Scglemmmafcginett für Siageteien Kubilmeter
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Umfang und We^th, eintreffen werden. Die mit der Konkurrenz ver-
bundene Ausstellung wird im Großherzoglichen Orangerie-Gebäude
zu Karlsruhe stattfinden und voraussichtlich Mitte Juli eröffnet wer-

î den. Außer den fertigen Kunstschmiedearbeiten soll sich gleichzeitig —
jedoch außer Wettbewerbung stehend — eine Ausstellung von Original-
Entwürfen, sowie aller namhaften Jllustrationswerke über Kunst-
schmiedetechnik, auch Photographien älterer und neuerer Arbeiten an-
schließen, um dem die Ausstellung besuchenden Fachmanne möglichst

^ viel Anregendes und Sehenswerthes zu bieten und demselben gleich-
zeitig einen Hinweis auf die vorhandenen Hülfsmittel und Vorbilder
zu geben. Wir erwarten, es werden auch viele schweizerische Schmiede-
und Schlossermeister diese kunstgewerbliche Fachausstellung besuchen.

Wziellk Mittheilungen aus dem schweiz. Gemertieuerein.

Kreisschreiben Nr. 74
betreffend den Entwurf eines Handelsvertrages zwischen der

Schweiz und Belgien.
An die Sektionen des schweiz. Gewerbevereins.

Werthe Vereinsgenossen!
Während wir damit beschäftigt sind, in Bezug aus den Handels-

vertrag mit Italien auf Grundlage der uns zugegangenen Berichte
ein Gutachten an das schweiz. Handelsdepartement auszuarbeiten, wer-
den wir von Letzterem neuerdings mit dem Austrage beehrt, die An-
sichten der schweizerischen Gewerbetreibenden einzuholen über einen von
der belgischen Regierung dem h. Bundesrathe übermittelten Entwurf
zu einem schweizerijch-belgischenHandelsvertrag auf dem
Fuße der Meistbegünstigung.

Der Freundschasts-, Niederlassungs- und Handelsvertrag zwischen
der Schweiz und Belgien vom II. Dezember >862 ist vom schweiz.

Bundesrathe im Jahre 1878 gekündet worden und der Termin, aus
welchen gekündet worden, ist am 18. November 1879 abgelaufen.
Zwischen beiden Regierungen ist aber dann das Uebereinkommen ge-
troffen worden, daß vom Ablauf des Vertrages an in Bezug aus die

Rechtsverhältnisse, welche in demselben geregelt worden sind,*) beide

Staaten sich gegenseitig auf dem Fuße der Gleichstellung mit der meist-
begünstigten Nation behandeln. Dieses Uebereinkommen dauert bis

j zum Abschluß eines neuen Vertrages, beziehungsweise bis zum Rück-
tritt eines der beiden Theile.

Ein neuer, fester Vertrag an Stelle dieses Uebereinkommens
scheint nun von der belgischen Regierung als Bedürfniß erkannt wor-
den zu sein. Es ist wohl zu beachten, daß ein Meistbegünstigungs-
vertrag und nicht ein Tarifvertrag vorgeschlagen wird. Schlimme
Erfahrungen mit andern Vcriragsländern haben in vielen Industrie-
und Gewerbezweigen der Schweiz ein Mißtrauen gegen die Meist-
begünstigungsklausel geschaffen; es wird vielfach die Meinung aus-
gesprochen, daß alle bezüglichen Verträge so bald wie thunlich ge-
kündigt und in Tarifverträge umgewandelt werden sollten. Wenn wir
in der vorliegenden Frage auch nicht von vornherein diesen Stand-
Punkt einnehmen wollen, so erscheint es uns doch nothwendig, in erster
Linie die Berechtigung solcher Anschauungen gründlich zu prüfen und
sich zu sragen, ob zu einer Zeit, da verschiedene andere Handelsver-
träge in Frage gestellt sind (Deutschland, Oesterreich, Italien) der Ab-
schluß neuer Handelsverträge auf der Basis der Meistbegünstigung
opportun sei. Es ist dies eine prinzipielle Frage, deren Beantwortung
von größerer Tragweite sein dürste.

Was speziell den Handelsvertrag mit Belgien anbetrifft, so ist

wohl anzunehmen, daß das schweiz. Kleingewerbe, dessen Interesse
unser Verein vor Allem zu vertreten berufen ist, mit diesem Staate
keinen großen Verkehr unterhält, immerhin mögen einzelne Produ-
zenten spezieller Artikel bei einem solchen Vertragsverhältniß sehr inte-
ressirt und deshalb zur Aeußerung bezüglicher Wünsche veranlaßt
sein. Im Uebrigen ist zu sagen, daß die schweiz. Exportartikel nach

Belgien, mit Ausnahme einiger Holzwaaren, fast ausschließlich der

Industrie entstammen Wichtig ist aber auch für unser Gewerbe ins-
besondere der Import von Rohprodukten und Hülfsstofsen!
Kohlen, Eisen, Glas, Leder, sowie einiger Konkurrenzartikel,
wie Eisenwaaren, Glaswaaren, Instrumente, Thonwaaren ic. Es wird
zu untersuchen sein, wie der mitsolgende belgische Zolltarif in den

betreffenden Artikeln sich zu unserem Gewerbe stelle und welche Vor-
theile aus dem vorgeschlagenen Vertrage erwachsen könnten. Das
gegenwärtig in Kraft bestehende Uebereinkommen fällt in Folge all-
fälligen Rücktrittes des einen oder andern der beiden Kontrahenten
josort dahin, wenn nicht ein Termin vorbehalten wird. Im vorlie-
genden Entwurf (Art. 1ö) ist dagegen eine Vertragsdaucr von 16

Jahren mit nachheriger Kündbarkeit auf 1 Jahr vorgesehen.

Wohl zu beachten ist, daß die Meistbegünstigung auch Bezug

*) Außer den gewöhnlichen Freundschaftsgarantien, Niederlassungs-
und Handelsverhältnissen speziell die Zölle, Behandlung der Waaren-
muster, Zulassung anonymer Handels-, Industrie- oder Finanzgesell-
schaften und die gegenseitige Vertretung durch Konsuln.

Handwerker-Zeitung.

haben soll auf die Taxsreiheit belgischer Handelsreisender in der Schweiz
und umgekehrt.

Dem Auftrage des Handelsdepartements nachkommend, laden wir
die Sektionsvorstände ein, alle in ihrem Bereiche wohnenden Gewerbe-
treibenden, welche muthmaßlich mit Belgien im Verkehre stehen, auf
diese Gelegenheit, ihre Interessen zu wahren, ausmerksam machen zu
wollen. Es geschähe dies wohl am besten durch Uebersendung unten-
stehenden Fragenschemas*), von welchem Exemplare in erforderlicher
Anzahl von unserem Sekretariate bezogen werden können. Im In-
teresse der Sache sollten auch die betreffenden Adressen mitgetheilt
werden, damit das Sekretariat allfällig weitere Ausschlüsse zu geben
im Stande ist und eine etwa nöthige Erinnerung an den Einsendungs-
termin direkt expediren kann.

Auch bei dieser Erhebung ist es wllnschenswerth, daß die Bericht-
erstatter die einzelnen Antworten einläßlich und wohlbegrllndet ab-
geben und wo möglich durch Zahlen oder Beispiele aus dem Ge-
schäftsleben veranschaulichen. Allsällige Wünsche sollten möglichst be-
stimmt lauten, damit wir bei Ausarbeitung unseres Berichtes gehörig
auf dieselben fußen und präzise Vorschläge sormuliren können. Daß
wir bei allen Angaben wahrheitsgetreue und objektive Darstellung vor-
aussetzen müssen, ist selbstverständlich.

Für allfällige Auskunstsertheilung steht unser Sekretariat zur Ver-
sügung z daselbst können auch Exemplare des Handelsvertragsentwurses
und des belgischen Zolltarifes, so weit der Vorrath reicht, bezogen
werden.

Wir ersuchen dringendst, die einlangenden Antworten bis spätestens
Ende Juni und zwar direkt an das Sekretariat zu übermitteln.

Möge auch diese neue Aufgabe von allen Betheiligten in einer
Weise gefördert und gelöst werden, die unserm Vereine zur Ehre und
dem schweizerischen Gewerbestande zum Nutzen gereicht.

Hochachtungsvollst
Für den leitenden Ausschuß.'

Der Präsident: Dr. I. Stößel-
Der Sekretär: Werner Krebs.

*) Fragen:
Einfuhr der Schweiz aus Belgien.

1) Welche Rohstoffe oder Halbfabrikate haben Sie bis jetzt aus
Belgien bezogen oder beziehen lassen?

2) Stehen Ihnen für dieselben andere Bezugsländer zu gleich
günstigen Bedingungen zur Verfügung und welche?

0. Ausfuhr der Schweiz nach Belgien.
3) Halten Sie den bestehenden belgischen Zolltarif für den Absatz

der Produkte Ihres Gewerbes als günstig?
O. Allgemeines.

4) Halten Sie überhaupt den vorliegenden Entwurf eines Handels-
Vertrages mit Belgien als für ihr Gewerbe im Besondern oder für
die schweizerische Volkswirthschast nützlich oder schädlich?

5) Können Sie durch detaillirte Rechnungsbeijpiele veranschau-
lichen, daß und in wie weil die Produktionsverhältnisse Ihres Ge-
werbes in demselben Handelsartikel in der Schweiz ungünstiger sind
als in Belgien (z. B. in Folge theureren Rohmaterials, höherer Ar-
beitslöhne, ungünstiger Frachtverhältnisse ic.? (Derartige Rechnungs-
beispiele finden sich in unserm Kreisschreiben Nr. 62, welches vom
Sekretariat gratis bezogen werden kann.)

6) Haben Sie einen nachtheiligen Einfluß auf Ihr Gewerbe durch
die Konkurrenz belgischer Handelsreisender empfunden?

7) Haben Sie weitere Wünsche oder Bemerkungen zu Handen der
Bundesbehörden geltend zu machen?

Hubmissions-Anzeiger.
Für einen Doppel-Neubau im Stadtbezirk St. Gallen

werden folgende Arbeiten zur Konkurrenz ausgeschrieben: Erd-, Maurer-, Stein-
Hauer-, Gypser-, Zimmer-, Schreiner-, Glaser-, Decker-, Flaschner- und Schlosser-
Arbeiten. Plan und Baubeschrieb können bei Herrn Jakob Steiger zum „Sonnen-
Hügel", Kleinberg-Tablar. eingesehen werden und wird jede gewünschte Auskunft
ertheilt und nimmt Offerten entgegen

I. Huber, Baumeister, zum Griinthal, Langgasse.

Ausschreibung von Bau- und Installationsarbeiten.
Zum Neubau des „Hotel Meiriugen" in Meiringen sind zu vergeben: 1> die

Gypser- und Malerarbeiien, 2> die Schreinerarbeiten, S) die Jnstallationsarbeiten für
eine Gasbeleuchtung von 60 bis 80 Flammen. Pläne und Devise sind beim Unter-
zeichneten einzusehen, welcher weitere Auskunft ertheilt. Eingabsfrist bis und mit
20. Juni künftig.

Thun, 26. Mai 1887. I. Merz, Architekt.

Fragen
zur Beantwortung von Sachverständigen.

50. Welche Fabrik liefert für Wiederverkäufer am billigsten
Dreschmaschinen-Stiften oder -Zähne und amerikanische Gabeln?

8. în 8k),

51- Wer liefert Wasserpumpen für Bierpressionen? 21. in 0.
52. Wer liefert Schlemmmaschinen für Ziegeleien? Kubikmeter
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